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�ber dem bloßen F�r-m�glich-Halten liegendes intellektuelles

Element impliziert also das voluntative Element. In den F�llen

dagegen, in denen der T�ter die Verwirklichung eines Tatbe-

standsmerkmals bloß f�r m�glich h�lt, ist positiv festzustellen,

dass er sich zus�tzlich zu (und m�glicherweise trotz) seiner Er-

kenntnis, dass sich der tatbestandliche Erfolg durch seine Hand-

lung nur mit geringer Wahrscheinlichkeit herbeif�hren l�sst, f�r

die Rechtsgutsverletzung entschieden hat, indem er sie billigend

in Kauf genommen, sich mit ihr abgefunden, sie in seinen Willen

aufgenommen hat o.�.

Als Konsequenz gilt damit, dass der T�ter nicht nur dann nicht

vors�tzlich handelt, wenn er gem. § 16 I 1 StGB einen Umstand

nicht kennt, der nach dem objektiven Deliktstatbestand relevant

ist, sondern dar�ber hinaus auch dann allenfalls fahrl�ssiges Han-

deln vorliegt, wenn er zwar alle diese Umst�nde kennt, es ihm

aber an dem f�r den Vorsatz charakteristischen voluntativen Ele-

ment fehlt – das ist dann aber kein Fall des § 16 I 1 StGB!39

Vielmehr greift eine ungeschriebene Regel des Allgemeinen Teils

des Strafrechts, was vor dem Hintergrund des Art. 102 II GG aber

nicht bedenklich ist, weil sie den T�ter besser und nicht schlechter

stellt.

F�r die Klausur heißt das: Im Normalfall, in dem der T�ter

weiß, was er tut, und den Erfolgseintritt nicht nur bloß f�r m�g-

lich h�lt, reicht es im subjektiven Tatbestand aus, den Vorsatz

knapp mit der Begr�ndung festzustellen, dass sich der T�ter in

Kenntnis aller nach dem objektiven Tatbestand relevanten Um-

st�nde f�r die Verletzung des tatbestandlich gesch�tzten Rechts-

guts entschieden hat. Dagegen ist in den F�llen, in denen der

Klausurersteller mit Wendungen im Sachverhalt wie »er hielt den

Erfolgseintritt zwar f�r m�glich, vertraute aber auf sein Ausblei-

ben« �.�. erkennbar macht, dass er den bedingten Vorsatz von der

bewussten Fahrl�ssigkeit abgegrenzt sehen will, zun�chst klar-

zustellen, dass der T�ter die arg. e contr. § 16 I 1 StGB notwen-

dige Kenntnis aller nach dem objektiven Tatbestand relevanten

Umst�nde hatte, weil er die Verwirklichung jedes Merkmals zu-

mindest f�r m�glich hielt, was f�r die Appellfunktion des Tat-

bestandes ausreicht. Anschließend ist darauf hinzuweisen, dass

diese geringstm�gliche Form der intellektuellen Erfassung des

Sachverhalts (entgegen eines Teils der intellektuellen Theorien)

allein noch nicht f�r die Annahme von Vorsatz ausreicht. Denn

sonst w�rde die Vorsatzstrafbarkeit zu weit auf Sachverhalte aus-

gedehnt, deren Unrechtsgehalt dem eines Fahrl�ssigkeitsdelikts

entspricht, weil es an der bewussten Entscheidung f�r die Ver-

wirklichung der Tatumst�nde, insbesondere des Erfolges, fehlt.

Als Korrektiv ist dann (auf Grund der Abgrenzungsschwierigkei-

ten im intellektuellen Bereich entgegen dem Rest der »Intellek-

tuellen Theorien«) mit den »voluntativen Theorien« auf den Wil-

len des T�ters zur Rechtsgutsverletzung abzustellen, der sich et-

wa in einem »billigend in Kauf Nehmen« oder »sich Abfinden«

�ußern kann. Erst dann ist die so gewonnene Definition auf den

konkreten Sachverhalt anzuwenden.
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n SACHVERHALT

I. T und seine Frau S waren Miteigent�mer eines freistehenden und ger�umigen Einfamilienhauses,

das ihnen M, die Mutter der S, �berschrieben hatte. Zum Ausgleich daf�r durfte M, die sich allein in

dem großen Haus gef�rchtet hatte, in einer im ersten Stock liegenden Einliegerwohnung kostenlos

wohnen. Da T und S trotz dieser großz�gigen Zuwendung in Geldsorgen waren, beschlossen sie, das

gut versicherte Haus anzuz�nden, um mit dem Geld aus der Brandversicherung ihre Schulden zu

begleichen und vor�bergehend ihren Lebensunterhalt zu sichern.

Da M sich mit diesem Vorgehen auf keinen Fall einverstanden gezeigt h�tte, warteten T und S ab,

bis M f�r zwei Wochen zu ihrem Bruder B zu Besuch fuhr. Sie beschlossen, am �bern�chsten Tag

das Haus gemeinsam noch einmal nach rettenswerten Erinnerungsst�cken zu durchsuchen und sich

dabei zugleich zu vergewissern, dass sich auch wirklich niemand sonst im Haus aufh�lt. Bei dieser

Gelegenheit wollten sie auch einen von T hergestellten, ferngesteuerten Z�ndsatz im Haus depo-

nieren, der dann in sicherem Abstand vom Garten aus mittels einer Fernbedienung gez�ndet werden

sollte.

* Der Verfasser ist Inhaber des Lehrstuhls f�r Strafrecht, Strafprozessrecht und Rechtsphilosophie an der Friedrich-Alexander-Universit�t

Erlangen-N�rnberg und Mitherausgeber der Juristischen Arbeitsbl�tter (JA).

** Die Klausur ist eine Originalaufgabe aus dem Bayerischen Staatsexamen und wurde dort auf Vorschlag des Verfassers als Aufgabe 5 im

Termin 2006/2 gestellt. Auf Grund des Umfangs der Aufgabe ist nicht �berall eine pr�fungsgerechte Ausformulierung erfolgt, sondern es

wird nur aufgezeigt, welche Gesichtspunkte aus Sicht des Aufgabenstellers mit welchen Argumenten bearbeitet werden m�ssten.

39 Dem § 16I 1 StGB l�sst sich also entnehmen, dass die Kenntnis aller Tatumst�nde zwar

eine notwendige (conditio sine qua non), nicht aber eine hinreichende Bedingung (con-

ditio per quam) f�r die Annahme vors�tzlichen Handelns darstellt (zu diesem Begriffspaar

Hruschka [Fn. 11] S. 399 f.). Umgekehrt aber ist notwendigerweise das Fehlen der

conditio sine qua non der vollst�ndigen Umstandskenntnis, also die Unkenntnis bereits

eines Tatumstandes, eine hinreichende Bedingung f�r die Verneinung von vors�tzlichem

Handeln.
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Am n�chsten Tag bekam S jedoch Gewissensbisse, da sie wusste, wie sehr M an dem Haus hing. Da

ihr außerdem klar war, dass T seine Meinung nicht �ndern w�rde und sie sich �ber T �rgerte, weil er

die Idee �berhaupt aufgebracht hatte, offenbarte sie sich der Polizei. Ein Beamter begleitete S nach

Hause und manipulierte den schon fertiggestellten Z�ndsatz so, dass dieser nach der Fernz�ndung

zwar eine kurze, harmlose Rauchwolke entwickeln, aber kein Feuer entz�nden w�rde. Am darauf

folgenden Tag machten S und T ihre Runde durch das Haus, nahmen noch einige Gegenst�nde mit

und deponierten den (f�r T unerkannt) manipulierten Z�ndsatz. Sie begaben sich dann in den

Garten. T reichte S absprachegem�ß die Fernbedienung und S dr�ckte den Knopf. Als T einen Knall

h�rte und nach einigen Sekunden Rauch aus den Fenstern kommen sah, wandte er sich zufrieden ab

und lief beim Verlassen des Grundst�cks direkt der Polizei in die Arme, die ihn festnahm.

S war durch die Geschehnisse innerlich so aufgew�hlt, dass sie Beschloss, ihre Sorgen in einem

heftigen Rausch zu ertr�nken. Da sie gerne und oft Alkohol trank und sich seiner Wirkung bewusst

war, verzichtete sie darauf, mit dem Auto in die Kneipe zu fahren, und ging zu Fuß in die gegen-

�berliegende Gastst�tte. Als S bereits eine Blutalkoholkonzentration von 3,5 Promille erreicht hatte,

trat ihre Freundin F an sie heran und bat sie, sie mit dem Wagen des Theo nach Hause zu fahren.

Obwohl S klar war, dass sie in diesem Zustand unm�glich fahren konnte, ließ sie sich von F �ber-

reden. Trotz der – F bekannten – Alkoholisierung brachte S die F jedoch wohlbehalten und ohne

irgendwelche Zwischenf�lle nach Hause, ließ F aussteigen und fuhr selbst sofort nach Hause. Kurz

bevor sie zu Hause ankam, kam sie auf Grund einer alkoholbedingten Unaufmerksamkeit von der

Straße ab und w�re beinahe im Straßengraben gelandet. Sie konnte jedoch das Auto gerade noch

»abfangen« und die letzten Meter bis nach Hause steuern.

II. In einem gegen T eingeleiteten Strafverfahren wurden bei der Beweisaufnahme zur Frage, ob T

das Feuer aus finanziellen Gr�nden legen wollte, mehrere Aktenordner vorgelegt, in denen sich

Belege f�r komplizierte und letztlich erhebliche Verluste verursachende Geldtransaktionen des T

befanden. Der Vorsitzende der großen Strafkammer ordnete daher die Durchf�hrung des Selbst-

leseverfahrens f�r eine Vielzahl von Urkunden an und h�ndigte den Verfahrensbeteiligten jeweils

Kopien der Schriftst�cke aus. Dies wurde – ebenso wie der Hinweis des Vorsitzenden, dass die

Berufsrichter die Schriftst�cke gelesen h�tten – jeweils im Protokoll vermerkt. Dagegen findet sich

auf Grund eines Versehens des Vorsitzenden kein Eintrag im Protokoll, dass auch die Sch�ffen vom

Wortlaut der Schriftst�cke Kenntnis genommen hatten, obwohl auch ihnen die Schriftst�cke

ausgeh�ndigt worden waren. Die große Strafkammer st�tzte sodann ihre Beweisf�hrung im Urteil

maßgeblich auf verschiedene Betr�ge, welche sie den Urkunden entnahm, und verurteilte T.

Bearbeitervermerk: Beide Teile der Aufgabe sind zu bearbeiten. In einem Gutachten, das auf alle

aufgeworfenen Rechtsfragen eingeht, sind in der vorgegebenen Reihenfolge folgende Fragen zu

beantworten:

zu I: Wie haben sich S, T und F nach dem StGB strafbar gemacht?

zu II: Kann T im Hinblick auf das Selbstleseverfahren mit Aussicht auf Erfolg Revision einlegen?

n L�SUNG

ZU I: STRAFBARKEIT VON S, T UND F

n ERSTER TATKOMPLEX: DIE GEPLANTE WARME SANIERUNG

Hinweis: Obwohl S und T nach dem urspr�nglichen Tatplan als Mitt�ter gehandelt h�tten, bie-

tet sich hier keine gemeinschaftliche Pr�fung von beiden an, da die Strafbarkeit sp�testens beim

unmittelbaren Ansetzen »auseinander l�uft« und sich auch das Problem des »unmittelbaren Anset-

zens bei nur (noch) vermeintlicher Mitt�terschaft« bei einer isolierten Pr�fung des T besser darstellen

l�sst.

A. STRAFBARKEIT DER S

I. §§ 306 I Nr. 1, 25 II, 22, 23 StGB (versuchte Bandstiftung)

1. Da das Geb�ude kein Feuer fing und durch die Brandlegung auch nicht zerst�rt wurde, kommt

von vornherein nur eine versuchte Brandstiftung in Betracht, deren Strafbarkeit sich aus § 23 I

i.V.m. §§ 12 I, 306 StGB ergibt.

2. Allerdings fehlt es bereits an einem entsprechenden Tatentschluss, da der Vorsatz der S zu keinem

Zeitpunkt auf das Inbrandsetzen eines fremden Geb�udes gerichtet war. Zwar stand es nicht im

Alleineigentum der S, sondern S und T waren Miteigent�mer, was f�r das Merkmal der Fremdheit

Fremdheit
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